
Satzung 
der Gemeinde Ihlienworth, Landkreis Cuxhaven, 

über die Erhebung von Benutzungsgebühren 
und die Nutzung der alten Meierei vom 31. Mai 2001

Aufgrund der §§ 6, 8, und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung 
vom 22. August 1996 (Nds. GVB1. S. 382), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur 
Änderung Kommunalwahlrechtlicher Bestimmungen vom 24. Januar 2001 (Nds. GVBl. S.
15), in Verbindung mit den §§1,2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes 
(NKAG) in der Fassung vom 11. Februar 1992 (Nds. GVBL S. 30), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23. Juli 1997 (Nds. GVBL S. 374), hat der Rat der Gemeinde Ihlienworth in 
seiner Sitzung am 31. Mai 2001 folgende Satzung beschlossen;

§1 
Begriffsbestimmung

(1) Die Gemeinde Ihlienworth betreibt die Passage (Mehrzweckraum) und das Café in der 
alten Meierei, Hauptstraße 40, als öffentliche Einrichtung.

(2) Die Alte Meierei ist eine im Eigentum der Gemeinde Ihlienworth stehende, rechtlich 
unselbständige Anstalt und wird von der Gemeinde Ihlienworth verwaltet und vertreten.

§2 
Benutzungsregelung

(1) Die Passage und das Café in der alten Meierei können von Personen, Vereinen, 
Verbänden, Institutionen usw. genutzt werden.

(2) Zulässige Nutzung:

- Kulturelle und musikalische Veranstaltungen, wie Ausstellungen, Konzert- und 
Theateraufführungen, Lesungen

- Landfrauenmarkt
- Weihnachts-, Oster- und Flohmärkte

(3) Im Einzelfall entscheidet der Verwaltungsausschuß.
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§3
Benutzungsgebühren

(1) Als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der Einrichtungen werden folgende 
Benutzungsgebühren erhoben:

1. Passage
2. Café
3. Passage für Landfrauenmarktverein e. V.
4. Café für Landfrauenmarktverein e. V.

Gebührenänderung zum 01. Januar 2002:

1. Passage
2. Café
3. Passage für Landfrauenmarktverein e. V.
4. Café für Landfrauenmarktverein e. V.

DM 100,-/Tag
DM 125,-/Tag
DM 75,-/Tag
DM 100,- /Tag.

Euro 55,— /Tag
Euro 65,— /Tag
Euro 40,— /Tag
Euro 55,- /Tag.

(2) Eine stundenweise Nutzung wird als voller Tag gerechnet.

(3) Die Reinigung ist von der Benutzerin oder dem Benutzer durchzuführen.

(4) Die Nutzung der Einrichtung für kommunale Veranstaltungen ist gebührenfrei.

(5) In besonderen Fällen kann der Verwaltungsausschuß abweichend von Absatz 1 
Benutzungsgebühren festsetzen. Das gilt insbesondere für kommerzielle Großveranstaltungen.

(6) Mit der Bezahlung der Benutzungsgebühr sind die Nebenkosten wie Wasser, Strom, 
Heizung etc. abgegolten. Kosten für einen außerordentlichen Reinigungsaufwand und für 
Schäden am Gebäude, fehlendes oder beschädigtes Inventar sind neben den Gebühren nach 
Absatz 1 nach dem Aufwand bzw. dem Wiederbeschaffungswert zu erstatten.

(7) Die Gebühren nach Absatz 1 und 2 entstehen mit der Einigung über die Nutzung, werden 
durch Bescheid erhoben und sind 14 Tage nach Zusage, spätestens jedoch am Tage der 
Veranstaltung fällig.

(8) Gebührenschuldner(in) sind die Veranstalter oder die Personen, die die Räumlichkeiten 
beantragt haben; sie haften als Gesamtschuldner.

(9) Wird eine bestätigte Reservierung vom Veranstalter mit einer Frist von mindestens 14 
Tagen vor dem Veranstaltungstag zurückgenommen, entstehen keine Kosten. Eine bereits 
gezahlte Gebühr wird erstattet. Wird eine Reservierung mit einer kürzeren Frist 
zurückgenommen, wird eine anteilige Gebühr von 50 % des Gesamtbetrages fällig.
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§4
Hausrecht

(1) Das Hausrecht übt der Bürgermeister und die von ihm Beauftragten aus.

(2) Besucher oder Benutzer, die dieser Benutzungsordnung zuwiderhandeln, können aus der 
Einrichtung verwiesen werden.

§5 
Benutzungsordnung

(1) Für jede Benutzung ist eine verantwortliche Person zu benennen. Sie hat sich zu Beginn 
vom ordnungsgemäßen Zustand der Räume bzw. des Inventars zu überzeugen. Nach der 
Nutzung hat sie die Räume in ordnungsgemäßem Zustand zu verlassen. Aufgetretene Mängel 
hat sie unverzüglich in geeigneter Weise der Gemeinde mitzuteilen. Die Schlüsselübergabe 
wird mit dem Bürgermeister oder seinen beauftragten Personen geregelt.

(2) Benutzte Räume und benutztes Inventar sind durch den Benutzer zu reinigen und in 
einwandfreiem Zustand spätestens am der Veranstaltung folgenden Werktag bis 12.00 Uhr, 
dem Bürgermeister oder seinen Beauftragten im ordentlichen Zustand zurückzugeben.

(3) Sofern während der Veranstaltung Musik wiedergegeben wird, ist die Veranstaltung von 
dem Benutzer bei der GEMA anzumelden und die anfallende Gebühr an die GEMA zu 
zahlen.

§ 6 Haftungsausschluss

(1) Die Passage und das Café werden wie besehen zur Verfügung gestellt. Eine Garantie für 
den ordnungsgemäßen Zustand wird nicht übernommen.

(2) Die Benutzerin/Der Benutzer haftet gegenüber der Gemeinde für sämtliche von ihr/ihm 
und von sonstigen Dritten während der vereinbarten Nutzungszeit entstandenen Schäden im 
oder am Objekt einschließlich Inventar. Das gleiche gilt auch für die Zeit der Besichtigung 
des Objektes sowie für die Zeit des Auf- und Abbaus von Geräten vor Beginn oder nach 
Beendigung der eigentlichen Überlassungszeit sowie für Veranstaltungsproben.

(3) Die Haftung beinhaltet eine Erstattung des Neuwertes des beschädigten Inventars und den 
Aufwand der Mängelbeseitigung. Mängel oder Schäden sind der Gemeinde unverzüglich 
mitzuteilen.



-4-

(4)Die Benutzerin/Der Benutzer verzichtet ausdrücklich auf eigene Gewährleistungs- oder 
Schadensersatzansprüche gegenüber der Gemeinde. Dies gilt nicht, soweit Schäden auf ein 
vorsätzliches Verhalten von Bediensteten der Gemeinde zurückzuführen sind.

(5) Die Benutzerin/Der Benutzer stellt die Gemeinde frei von Schadensersatzansprüchen 
Dritter, die während der Nutzung entstanden sind. Die Gemeinde ist berechtigt, die Vorlage 
eines Nachweises über eine ausreichende Haftpflichtversicherung zu verlangen.

(6) Für Verlust oder Beschädigung von mitgebrachten Sachen übernimmt die Gemeinde keine 
Haftung.

§ 7 Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis 
Cuxhaven in Kraft.

Ihlienworth, den 31. Mai 2001
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Gemeinde Ihlienworth

Der Bürgermeister 
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